
Kreisblatt für re» Kreis Gietzen.
Nr . 109 5 . September 1910

Bekannt,rtlichlMl ; .
Betreffend : Die Erhebung und den Ausschlag der Gcmeindeumlagen in den Landgen,einden des Kreise- Gießen für lSltz.

Ue ber f i cht
über die in den Gemeinden des « reifes Gießen ;u erhebenden Gemeinde,imlagen für das RcchnungSjabr 19!f».

Gemeinden

Umlagen der polnischen Gemeinden
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Bezeichnung der Art
des AusichlagS und der
Ausschlagsgrundlagen

9 000 1 710 000 198S 20 18,215 118,707
1180t- 2719 700 3 587 00 23.191 153,130
5 700 5 116000 5 873 ' 70 6.8V 37,593
4 200 577 400 648 i 8" 46.497 235 3G6

16 000 3 863 800 5 221 , 10 25.435 118L21 60C 1,186 5.516 Auf die Evangelischen.
2 093 400 2 587 I 60 23.934 146,452

14 '#>0 4 428 200 4 256 10 21,947 100,627 956 2,085 9,560 Auf die Evangelischen.
8 10 1 278 100 1216 70 43,889 229,540
6 400 1 218 100 1 231 90 34.071 182,623

2 313 500 1 8Ö1 , 40 24,532 125,555
4 000 4 057 900 4 075 60 6,036 33,053

13000 2 386 600 2 512 30 34,353 186,464
11 200 1 806 600 2101 ! 80 39.233 195,601

1 950 541 SCO 594 ' 50 20,755 137,980 82 1,305 8,679 Auf dre EnangelUchen
10 000 1 762 900 3 242 10 27,884 156,820
12 000 2 000 700 1 787 10 36,047 268,009
17 900 3 695 400 3 177 10 31,394 185,66

2 274 600 1825 20 — —
15 000 2 530 000 3 471 60 31,912 199,513
6000 1 648 500 2 083 90 19,603 94,270

479 ><89 241 866 000 568 334 90 26,4 150,00 78 000 2.4 12.0 A» i dre evaug. Paroch.
5 290 2,1 10,0 Aus die kalh. Paroch.

7 10" 781 600 970 70 58,366 259,670
14 000 8 565 100 9 619 80 9,434 61,537
98 000 12715900 20 032 50 20,180 161.437
38 000 12 448 OH) 20 292 70 25.603 128,760
19 50 3 053 700 3 198 20 33,091 168,065
5 8C*J 1266 GÜO 1 784 60 27,876 127,165
2 700 2016600 1 826 10 6,306 56,175
7600 1428 600 2 723 70 25,540 123,C52

" 62 00 11 S68 100 26 364 40 20.640 142,227
19 070 6 785 300 9 824 20 19.568 133.048
45 000 12547900 21 945 90 18,593 98.747
6000 2 984 700 5 293 50 15,091 91.542
8 900 1 .156 900 1 752 90 36,617 180,780

39 000 4 698 400 10 540 50 28,809 203.786
9 600 2 922 0<O 3099 30 20,985 108,702

13 00t 9 561 100 5822 40 15,454 75,663
29 000 8750000 10 326 10 19,799 113,072

7 000 1639 400 1969 70 25.600 142.311
31000 7 515 800 13 951 40 22,731 121.247 1500 1,668 8.892 Auf dre Greuerodleku rnrt

Ausnaduie deS Oubwigl*
Hof4 und NenhofS

64 006 17 788 100 33 436 30 17,519 98,212 100 1,789 10,029 Auf die SathoUjcheu.
7 300 1017 200 1 184 10 89.755 274,986

60 000 9 809 000 12 945 50 35,743 192.653
19 500 3 618 800 5 334 40 29,578 164398
8 000 1 690 200 1 731 70 31,822 151,378

11 oou 4 208 100 5 385 811 14.372 91,950
9 600 899 900 1646 30 33.735 MM4

15 100 2 668 800. 2 919 60 37,782 182,071
5 500 1 358 500. 1 364 50 23.691 118,379
2500 1 322 70CL 1 589 30 11,494 61.619

16 26G 4 082 200 3 797 70 23,278 151,726
6 OOC 1 542 700 1399 50 28,024 120,139

1000C 3 673 800 3 432 50 16,63 118.33
400t 1 336 000J 1250 90 18,601 121,287
4 20C 820 4001 1076 170 32,978 133,804

16 OOC 3 301 300 3036 20 28,302 186,310
GOt 825 800- 966 1 20 26,608 145,040

5 00C 793 100 1 180 >70 46,421 162,474
10 00* 3 328 600 3 375 |l° 17,990 118 Sfr» l

Sonstige Ausschläge

1
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4
-
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8
9

10
11
1218
14
I->16
1^
1-
19
20
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2
24
23
2 ..
26
27
28
29
30
81
32
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34
89
86
37
88
89
40
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43
44
49
46
4.
48
49
90
bl
b2
93
94
99
96
97
98
V)

Albach . .
AUendorfa. d
-Niendorfa. d
Allerlsbausen
«UenBuseck
Annerod .
Bellersheim
Beltershain
BerSrod*
BeNenhaufen
Beuern
Birklar
Burkhardsseid
(s!imdach .
Dalibringen
Dorf-(Bill .
trtrfubi .
Siilugshailsei
G .'.ldriiierch
Geilshausen*

^»vdelnrod
Große».Vusttk
Srcßen 9,nde»r
Aruaberg
Grüningen
Harbach
Haiienrod .
Kaufen . .
^ »uchelhel« *
Holzyeim .
miAfta
Inheiden .
^cstetdach .
kNewViNden
Vangd*
Langsdorf .
ruug -GönS
i'auter . .
h'eihqesteru*

L,ch. . . .
Lindenstriilh .
Dollar . . .
Londorf* . .
l'umda . . .
Mainzlar . .
Münster . .
Muschenheuu
Nieder-Bessingen
Nonnenrolb .
Obbornhosm .
Ober«Bessingen
Ober «Hörgern
Odenbausen
Oppenrod . .
OilecNrorn. .
Naber,»baiisen
Reiuhardshain
stkeiskirchen

C'ahn
i 'umda
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Gemeinden

Urnlagen der politischen Gemeinden

Um-
AnSjchla gSgrundlagen Ausschlags
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6 000 1 547 100 1468 40 25,795 136 .817
11500 2 024 600 3 066 60 31,213 168,9883 000 822 900 969 60 24 .351 102,8349 000 1 740 700 1893 80 34,038 162,365
6 200 1 623 900 1657 10 22,547 136,702

13 400 1 743 400 2 105 40 47,808 240,5734 800 960 600 1 106 20 31,251 162,538
2 000 2 417 300 2 969 80 4,700 29,088

18 000 3 492 100 4 568 50 29.883 165,58112 000 2 065 700 2 260 70 38,585 178,263
9 900 1 601 600 6 067 60 15,335 122,683

14 500 3 331 800 3 565 30 25,879 164,823
16 000 3 394 500 4 397 60 29,339 137,3653 200 449 500 992 60 33,901 168,861
10 200 3 208 500 3 444 90 19,282 116 .640
5 000 3 725 800 4 508 00 8,095 44,013

33 500 5 582 500 8 568 45 30,977 189,1466 700 1 232 400 2 256 80 26,911 149,9238 680 2 069 900 2011 90 24,919 172,56850 000 10 116 000 18 359 95 23,298 143,964
1 450 805 500 691 40 13,005 58,2001275 909 800 37 20 13,710 74,610540 371 000 14 ! 00 14,128 113 .024
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Rodheim . .
Rödgen * . .
Röthges . .
RüddingShausen
Nnttershausen
Saasen . .
Stangenrod
Staufenberg
Steiubach*
Stcinhcim
Stockhcmscn
Trais -Horloff*
Treis a. d. Lumda
Trohe . .
Utphe . .
Villingen .
Watzenborn . Steinberg
Weickartshain
Weitershain
Wicseck*
Winnerod*
Feldgcmarkung Feldheim

„ Oberstcinberg

1500

155
1407

14, 872

1,786
3,897

11,375
15,908

Auf die Parzellcnbesitzer.

Auf die Katholischen.
Auf die Evangelischen.

Gemeinden milb mit bem5 ,,fi sen  veröffentlicht, daß die Erhebung der Umlagen bei den mit » versehenen
6ei den ZÄÄ "b ä Juli , September/ November 10!6, Januar n»d März 1917,
Januar k917 geschehe» soll ' S ' imX  b °" W°naUn  » uIi' S °P-cn.b°r, November 1916 und

®iejjen,  2 . August 1916. Großher -ogl -chcs Kreisamt Gießen.
In Vertretung: H e ni m erde.

Bekanntmacharrg
iiber die RegÄung der Wildpreise . Vom 24. August 1916.
T^r Bundesrat hat auf GrUird des § 3 des Gesetzes über die

^ ^ ^ ^ ''^ L ? undesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vmn 4. August 1914 (Rerchs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnungerlassen:
. ist mnachtigt , Preise für den Groß-
Handel mrt Wrld festzjusetzen.

8 2. Tie Preise sind für das Reichsgebiet maßgebend, soweit
nicht nach § 3 abwerchende Bestimmungengetroffen loerden.
. J ^ r . Berücksichtigung der besonderen Marktverhältmsse
in den verschiedenen Ärrtschaftsgebieteirkönnen die Landes-

Befugnis des Abs. 1 Gebrauch gemacht, so ist
ff̂ ^ Uen Verkauf der Höchstpreis des Ortes,
in seine gewerbliche Niederlassung Uttd,

emer  lachen , fernen Wohnsitz hat, und >penn der
Verkauf für Rechnung des Jagdberechtigtenerfolgt, der Preis des
Ortes, rn dessen Bezitk das Wild erlegt ist.

Wird das Wild an einen anderen als den trach Absatz2 maü-
verkant o° rt  ^ ür  Schwung des Eigentümers
verkauft, so rst der an diesem Orte geltende Höchstpreis maßgebend.
zentralbelwr ^ t Meise gemäß 8 1 ftstxfttzt sind, sind die Landes-zentratveiioroen oder ^dre von ihnen bestrm'mtnr Bebördmr
vftrchtet, Höchistprerse für den Klein verkauf von Wild unter Berück-
'̂E ^ nng der besonderen örtlichen Verhältnisse fest̂ usetzen ^ ie
Hochs07rer,c können verschieden festgesetzt werden t

durch d-n Jäger selbst durch Ln Hänister crfolch
ü.« R -ichSkanz« rst bafuat . Borsckmften über die GrmLn M er-

** “ * m  biE  Kleinverkarrfshchs/stpreist " ^ L

SÜiÄS ^ *̂ E § 3 * r 2 unb 3 finden entsprechende

auf Grund dieser Verordnung festgesetzteir Preise sind
. Tust 18,7 Ä L Ges-bes betreff« !/ HöchstpKsk vomgna&aht  fejs* as»«s-
srfffta?» ÄtzrWMr —-* *•«*

§ 6- Als Kleinverkauf im Sinne dieser Verordnung gilt der
Verkäufea >̂ ^ Veroraucher . Als Großhandel gelten alle sonstigen

§ l  ReichAkanrler kann Ausnahmen zulassen.
. J  Kese Verordnung tritt mit dein Tage der Verkündung
rn Kraft. T-re Verordnung über dre Regelung der Fisch- nud Wild-
Preise vmtt 28. Oktober 1915 (ReichZ-G-esetzA. S 716) tritt am
gleichen Tage außer Kraft ; die aus Grund dieser Verordnung sest-
gesetzten Hochstprerse für Wild bleiben bis auf weiteres in Geltung:
dre Vorschrift des 8 5 findet auf sie Anwendung.

Berlin,  den 24. AUgUst 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

._ __ Dr. Helffcrich.  _
Bekanntmachung

uoer 'dre äußere Kennzeichnung von-Waren. Vom 25. August 1916.
Auf Grund des 8 1 der Verordnung über die äußere Kenrr-

zerckinung vvn Waren vom 16 . Mar 1916 (Reichs-Gcsetzb attS . 380) wrrd folgendes bestimUrt:
Tie Bekanntiwachimg über die äußere Kemrzeichnnna von.

Waren vvM 26. Mai 1916 (Rerchs-Gesetzbl. S 422) ftn^ t
äUch Anwendung auf Puddinge und Backpulver, sowie alle
ähnlichen für dre Menschliche Nahrung bestimnrten Pirlver.

in K?aftb ^ bsttmmung trrtt mit denr Tage ihrer Verkündung
Berlin,  den 25. August 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
_ _ Dr. Helfferich.

Bekanntmachung.
Dwfenigen Klonservenfabrrkanten, die holländische  Bobnen

hu Faßbohnen oder Gemüsekonserven in Blechdosen Verarbeiter?
ünd verpflichtet, sä nrtliche derartige Erzeugnisse, die aus hol l ä n-

gestellt sürd, besonders zu bezeichnen
^ nnt denr deutlichen Aufdruck „holl"  aus utt*verlöschlrcher Trnte zu verseheu. ^
vru ^tikckten der Dosen Missen gleichfalls mit einem deut-
lrchen Aufdruck,,aus holländischerRohware hergestellt" Verse!
snm D« DosmdeM Missen mit einem StnnzlnVn ho »etsk,

Braunschtveig,  den 23- Aimstst 1916
Gemüsekonserven-Kriegsgesellschaft mit besehrönkter Dafkun»

Dr. Ka n t c r.
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Betr . : Obstversorgung.
An den Oberbürgermeister zu Gießen und die Großh.

Bürgermeistereien der Landgemeinden.
Indem wir nachstehende Bekanntmachungen , die Obstversor - .

gung und die Regelung 'des Verkehrs mit Obst betr . veröffentlichen,
weisen wir ausdrücklich darauf hin , daß die bisher von uns aus¬
gestellten Ausweiskarlen für deii Handel mit Obst ungültig sind.

Diie Bekanntmachungen sind in geeignet scheinender Weise
ortsüblich bekannt zu machen, wobei besonders hervorzuheben ist,
daß allen Anträgen auf Zulassung zum! Aufkäufen von Obst , die
nicht Mehr bei uns , sondern bei der Landesobststelle zu Darmstadt,
Allee 6, zu stellen sind, eine Bescheinigung der zuständigen Bürger¬
meisterei darüber beizufugeir ist, daß der Bewerber sich bereits vor
dem >1. August 1914 mit dem Obsthaudel befaßte und gegen seine
Tätigkeit nichts Nachteiliges bekannt geworden ist.

Gießen,  den 1. Septentber 1916.
Großherzoglichcs Kreisamt Gießen.

Iw . U s i n g e r.

BelanuLmachuttg
betreffend Obstversorgung . Vom 30 . August 1916.

Auf Grund der Bundesratsvevordnung über die Errichtung
von ^ Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom
25.  September / 4 . November 1915 wird zur Regelung des Ver¬
kehrs Mit^ Aepfeln , Birnen und Zwetschen eine ./Landesobststelle"
in TarMstadt (Telegrammadresse : „Landesobststelle Darmstadt ")
— 'Telephonnumwer 2485 — errichtet.

§ 1. Sic besteht aus je einem! Staatsbeamten als Vorsitzeu-
den und als stellvertretendem Vorsitzenden, und aus je einem
von uns zu beftimmenten Verterter und Stellvertreter.

1. der Ersten und Zweiten Kaminer der Landstände,
2. der Landwirtschaftskammer,
3 . der Vorstände lder Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern,
4 . des Landesobstbauverbandes,
5 . der Obstmrärkte des Landes,
6 . der KonsuM>enten,
^ -.ber Zentralgenossenschaft der Hess, landw . Konsumvereine.
Dre Mitglieder der Lanoesobststelle ilben ihr Amt als Ehren-

änit aus . Anlagen an Transportkosten werden von denjenigen^
Körperschaften vergütet , die sie Vertreter!.

Ter Vorsitzende leitet die Geschäfte uiid vermittelt beit Ver¬
kehr Mit den staatliche!! Behörden . Tie Landesobststelle ist be¬
schlußfähig bei Anwesenheit des Vorsitzenden und zweier wei¬
tern - Mitglieder . Zn ein ent Beschlüsse genügt die einfache Stim¬
menmehrheit . Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimnie des
Vorsitzenden.

Tie Landesobststelle hält nach Bedarf aus Einladung des
Vorfttzeiidcn Sitzungen ab, tit denen Fragen grundsätzlicher Natur
beraten niid entschieden werden.

L>ie erledigt auß der Veilvaltnngsangelegenheiten insbesondere
die nachfolgenden dlufgaben:

a) Feststellung der int Großherzogtnm vorhandenen Obst-
miengen:

d)

e)

f)

Erhebung des Bedarfs der Städte und Jndustriegemeinden
an Aepfeln , Birnen und Zwetschen, der O bstwet ne rz enger,
Mi Kelterobst und der Konservenfabriken an Obst ftir die
Herstellung von Tauerwareii jeder Art:

c)  Regelung des Bedarfs der Städte und Gemeinden , Obst¬
wein keltereren und Konservenfabriken nach Maßgabe der
im Lande verfügbaren Obstmengen:
Preisregelnng auch auf Grund des Gesetzes vom 4 . August
1914 '» betreffend Höchstpreise, und der dazu erlassenen ab-
andernden BestimUtnngen:
Festsetzung der Geschäfts- mtd Lieferiingsbediiignngen für
den Ankauf und die Lieferung vön Aepfeln , Birnen und
Zwetschen;

Aufkauf des Obstes , soweit möglich, unter Inanspruchnahme
°eLrIm vorhandenen Obstbauorganisationen, Obst¬
märkte , lmidwrrtschaftlichen Genossenschaften, Vertrau ens-

^ ^ ^ ner der Landwirtschaftskammer und der gewerblichenAufkäufer:
8 ) Mlieferung des Obstes:
k) Absabewn Obst an cBu&Evl>cffifrf>c Konmmnalvcrbünd^
Tie AuSfühnmg der Aufgaben unter f bis h und die gesamte

ErlÄrKing des dadUrt verbundenen Geschäftsverkehrs fällt der
Zentralgenaffenschaft der Hessischen Landwirtschaftlichen Kvnsiuw-
^Eiic , «. nt . b. H. — Tclephvrnütntmer 2449 — in Darm-

§ 2.  Ter aewerbsNtäßigc Aufkauf von Aevfeln,
Lande « -5 , 1̂,reim'  Grosthcrzvgtiim  ist nur der
^ ^ desobststelre und ihretn Beauftragten ge-
in Upsei Birnen und Zwetschen, anstcr an,

Verbraucher zur Bcrwendnng im eigenen
I 4)  3 ?“ " i b,e  Landesobststelle und deren Braus-

^Ersonen , die hie,nach von, Ein.
KanfvEge 'NiiM ^ ^ ^ ten Derartige

Kalnfverträge , die bereits vor Inkrafttreten dieser Bekannt ---

machung abgeschlossen worden sind, sind nichtig und dürfen nicht
erfüllt werden.

8 3 . Wer Obst zum Zlvecke der gewerblichen Verarbeitung,
m seinem- Betriebe erwerben will , 'hat sich der Vermittelung dar
Landesobststelle zu bedienen.
re § ^ ^ er  Auftauf von Obst durch Haushaltungsvorstände beim'
Erzeuger rann nur ans Grund von Bezugsscheinen der Landes¬
obststelle erfolgen . Tie Landesobststelle tan .i die Großh . B ü z .w-
iueipereien (Oberbürgermeister , Bürgermeister ) ermächtigen , Be-
zngs >ll)eme auszustellen.

8 5 . Tie Regelung des Verkehrs mir Obst auf dem Wochen-
martt und im Klemverkanf , sowie die Festsetzung der Preise hier¬
für bleibt den Städten und Gem!einden insoweit überlassen , als
die Landesobststelle nicht andere Anordnungen trifft.

8 6. Tie Landesobststelle wird den gewerblichen .Auftaus
vmi^Obp durch die von ihr zugelassenen Äuftäufer vornehoteiiu
Tieje Muffen eine von der Landesobststelle ausgcfertigte Erlaub-
Nislarte bei ihren Ankäufen mitftihren unb auf Verlangen den
PolizerorgMien und den Beauftragten der Landesobststelle vor¬
zeigen.
. . Tie Äuftäufer sind für Handlungen der Hilfspevsonen , die;
ue verwenden verantivortlich.

8 7 - Tie Landesobststelle ist berechtigt , durch Beauftragte die
Geschäftsräume der .Aufkäufer besichtigen und Einsicht in die
GejchaftsaufzeichUungen und sonstige Belege nehmen zu lassen.
^ 8 8 . Tie Lmidesobststelle kann nur -solche Personen zum An¬
kauf zulassen , die , schon vor dem 1. Llugust 1914 Obsthandel be¬
trieben haben . Tie Zulassung wird versagt , weiin sie einer ge¬
ordneten Durchführung der Regelung des Obstverkehrs hinderlich
Ware oder wenn in der Person des Nachsuchenden Gründe vor-s
liegen , die seine Zuverlässigkeit zweisel7>ast erscheinen lassen .-
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Zulassung - wider¬
rufe iveAen . Tie Zulassung kann zeitlich und örtlich beschränkt
werden . Tre Zulassung und der Widerruf werden nach näherey
Anweisung der Landesobststelle bekannt gentacht.

8 9 . Geget! die Versagung und den Widerruf der Annahm !e
ist Ve,chwerde zulässig . Tie Beschwerde ist binnen einer Woche
nach Zustellung des Bescheides bei derjenigen Stelle einzülegen,,
me ihn erlassen hat . Zuständig zur Entscheidung über die Be¬
schwerde ist Großherzogliches Ministerium ! des Innern , Mtei-
lung für Landwirtschaft , Handel und Gewerbe . Tte Beschwerde
hat keme auffchiebende Wirkung . Der Bescheid ist endgültig.

§ 10 . Ucbcr Streitigkeiten , die bei der Zuteilung und der
Deckung des Bedarfs entstehen , entscheidet Großherzogliches Mini¬
sterium des Innern , Mteilung ftir Landwirtschaft , Handel Mid
Gewerbe , endgültig.

8 11 . Tie Kosten der Landesobststelle fallen , soweit sic nicht
durch eigene Einnahmen gedeckt werdet !, der SlaatSkftsse zur Last.

' 8 12. Tie Kreisätnter , die Gemeinde - und Konürtunal-
bel-örden haben der Landesobststelle mrs Erfordern Auskunft zu
geben und ihren Anlveisungen zu entsprechen und sie über alle
Wahrnehmungen aus deur Gebiete des Verkehrs mit Obst auf
dem! Laufenden zu erhalten . Es stehen ihr ferner auf diesetn Gebiete
alle Befugnisse zu, die nach 6 bis 10 der Vervrdmmg über
die Ernchtmig voti Preisprüftrugsstellen und die Verforgungs-
regelmig den Preisprüft »ngsstellen übertragen sind,
nr 13 ' Wor diesen sowie den von der Landesobststelle in
Ausführung dieser Bekanntmacbmig erlassene!: Vvrschrifteti zu-
wideichandelt, wird nach Maßgabe des § 17 der Verordnung des
Bundesrats über die Preisprüfüngsstellen iind die Versorgungs-
regelung vom 25 . September/4 . Mvember 1915 mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

8 11 . Diese Bestimmungen treten mit denr Tage ihrer Vcrftin-
dignng m Kraft.

T a r m st a d t , detr 30 . August 1916.
Grobherzogliches Ministerium des Innern,

v. Homberg ?.

B k̂antttmach»lng
betreffend Regelung des Verkehrs mit Obst . Vom 30 . August 1916.

Nachdem von Großherzoglichem Ministerürm des Innern die
Versorgung des Lattdes mit Aepfeln , Birnen ntid Zwetschen der
Landesobststelle in Taimstadt übertragen wvrdetl ist, tvird der
gewerbsmäßige  Ankauf von Obst tvie folgt geregelt:

Ter Atikmif erfolgt ausschließlich durch die von der Landes¬
obststelle zngelassenen Äuftäufer . Diese Äuftäufer müssen eiire
von der Landesobststelle ansgefertigte Erlmümiskarte bei ihren
Ankäufen mitführen . Es könuen nur solche Mskänfer zugelassetr
werden , die schon vor dem 1. August 1914 Handel mit Obst be¬
trieben haben . Tie Zulassung erfolgt ans Widerruf BetMibnagiM
für die Zulassung zum Obstankans sind an die Latidesobststelle
Tarnistadt , Allee 6, zu richten . Deii Anträgen sind Bescheinig
gongen der zuständigen Bürgermeisterei darüber beizufttgeu. daß
der Bewerber sich bereits vor dent 1. August 1914 mit dem Obst-
Handel befaßte und gegen seine Tätigkeit nichts Naciüeilioes be¬
kannt gelvorden ist.

Dar m st a d t . den 30 . August 1916.
Tic Landesobststelle

Dr . Wagner.
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Bckan ntmachuug

iVr die Aenderuug der U»sfü- ru»ajÄi>estmm«« - cn über die Ern-
hchr von SalZiheringen«sw bwn 5. weil 1916. Vom 23 Aua. 1916.

Aus Grund der 2. 3 der Verordnung des BrurdecratS
über dar Ernstrhr von Salzhering vom 17. Iawuar 1916(ReichS-
Sksetzd! S 45 tn der Fassung der Verortmrmg br4 BrrirdeSratS
ne*r: 4 April 1916 3R« £&* <'***&. & 234 ) in Verbindung mit
brr ^AanntmaiS$mg  über d»e Einkuhr von Zalzfischen, Kttpp-
fvcben und Frsthrogen vom 5 AvrU 1916 (R« chA-Gesetz6l& 237)
brmnratf id»;

I - 8 der Ausfuhrunasbestinnnimgen über d« (nniu^ oon
Lo ' zbermgrn u»'w vorn .> Arni! 1916 f9tefcftH8tfcb& 3 . 238}
rt'bäit fdfrrtben Absttz 2:

Xu* Landeszentralbebvrden formen dre Einfuhr \mQfr *ny
verkehr «rer brkfcrdntai oder öcrfrtflcn; fte können bestimmen,
daß drese Einsirdr nur über einzelne, von idnen w bezeichnende
Gr^nzstokrönen ersttg« dark

fl Tu-!> Bekanntmacbung tritt mit dem Zagt der Verkündung
in Ätaft

Berlin,  den 23 August 1916
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

_ Dr. Lelfferich.
Bekanntmachung

A«s Grund der Verordmrna über Obtt. r̂ n 5. Augüst 1916
dürren Keltereien. iudd* mehr als 150 Doppel zenmer «Mtrr*
ödst Prestobst in einem Settertahre verarbettrt. Ae viel und
Birnen zur Herstellung von Obstweinen  nur vnt
«rnrbmü ;unc trr Krtt^sgestNichaft für Demobst-Ernkauf- und
-Bernrluni Gm b. V . Berlm. ankaustn

Bevor tebttfc diest Genehmigung errerlt werden kann, mimen
btr* teuereren emen Fragebogen  ausfüllen , danVÜ der Ge-
samtdedarr der Berrrebc sest̂esteUt und dre verfügbare Menge an
Kelt'nobst enttvovchend verteilt werden kann.

Ä,litt eine ÜBttrei dreien Fragebogen noch nicht erhalrer,
haben, wird dieselbe hierdurch eriucht. umgebend evtm solchen der
der Lriegsgesttlichas: ernzusordern Der FraaÄwgen ist barm auS-
gefüllt ioion « rüchzusendcn. andeop'alls ein Anspnich auf Zu-
Heilung von stelvrobst Prestvbst nicht erhoben werden kann und
mit besteht

Berlin SW 68. den 25. August 1916
Krieosgestllschan kür Dernobsl-Ernkau' und V̂erteilung

_ Partei _
Bekanntmachung.

£u ? Grund des tz 4 der Verordnung vom 5. August 1916
(Rerchs-Gesetzbl B 914 folgende werden dre KvnservensaLrikan-
ten. tne grüne Bohnen in Füiseen oder Dostn konservieren, hier¬
durch aufgeiordert. von ieder Anlieferung holländischer grüner
Vobr.en sofort nach Empfang eine Mitteilung zu machen.

a »oelche Mengen Bohnen in Doppelzentnern sie erhalten
haben.

t> welche Preise sie für den Doppelzentner bezahlt haben
Braun schweig,  den 23 August 1916

Gemüsekonserven-^ riegsgeiellschaft mit beschränkter Gattung
_ Pr . Kanter _ _ _
39r t r : Die sogenamtte Sommerzeit

An bst schulvorstündc des KreifeS
Laut Verfügung der oberfien Schulbehörde vom 26. Auaust

1916 wird Ihnen anheim gegeben, die Verlegung des Unterrichts-
beginnLs zu beschließen

Gietzen, ? ! Auaust 1916.
Großherzogliche KreiSschulkommiision Gießen

Dr. U si n ge r
Bekanntmachung.

In der Zeit vom 1.5. bis 31 . August nnirden in hiesiger Stadt
gefunden  1 Tischdecke. 1 Markttäsr ^ . 1 Regenschirm,

1 Wachsioderlasch- mir Iichalt , 1 kleines Kinder Han dtäfchchen,
1 Krnderschürzchen ^ ^

verloren : ! schwarteWach - mchhaudtalche >nrbalt : 1 Porte¬
monnaie nnt 7 Mark , l gold Damenckhrkette -, I dunstlgnün«
Knabe rnunhairq und l silb Manschellenknopf , 1 Zwanzlgmark-
schein, 1 Portemonnaie Inhalt : 1 60 Mark , Brot - und Fettmarke
1 Eun nckr 13 30 Mark . 1 RvSosstserchandtosche mit 2V« Pfund
Bunel . 1 Nickelbrille mit Ettn . 1 Ametyswhrrinqglöckche,^
1 Dam . ichandtasche Irchalt : 1 Vortemonnoie mit 6 —7 Mark und
Leben^milleskane rftu , 1 Ach-rleime, 1 Paar Sl^u^ ügel. I qold
S <st!rps !i0ides Truttefotr mit Brillanlaugen . I silb Armbünd¬
chen mit Använchel tzerzch-n ^ 1 Porlcvronnaie mit 10 12 Mark
Silber und Nickelgeld. 1 L>err <nschnürstie4A und 1 Wickelgamasche
1 silb öerrenuhi mn silb Bette

Die EmHiongsbelechngten der gefundenen Gegenstände belte^
hen ;hre Ansprüche alsbald bei uns geltend zu machen.

Die Abholung der gefundenen Gegenstände kann an jedem
W ^ tentag von 11— 12 Uhr vormittags und 4 —5 Uhr nachmittags
be? untttriönitttt  Behörde , Zimmer Nr . 1, erfolgen.

Gießen.  den l September 1916
Gro scher zoglick-es Polrzeurmt Giehen . Dem m erde

Bekailntmachung
Nr M 1536/8 . 16 B R A.

betrrpknv Auchrdnny der Mrldkpflicht und Bkschlagnahnie'
von Aluminium in Kertigfabrikaten aus Grund der Nach'

trag .. Verfügung Nr . U.  5847 7. 15 K R A
-loin 31 lchtgust 1916.

Dst -ur Ergänzung der Bebannttnackrung M 1/4 . 1b kk R A.
vorn 1. Ma : 1915, de treffend Bestands meldtma unb Beschlag-
imhn» Wti  Vl 'vlalstn , mit Wirkung vpm 14.. August 1915 er-
lasiene Nachtragsversügung  Nr 5347/7 . 16 B R . A ,
betreffend Bestandsnleldung und BeschlaMuchn« von Aluminium
m s>ertigfabrifaten mit einem Reingehalt von mindestens 80v . D
sK l a s se  18 a. wird mit Wirkungvvm 81 August 1916
aufgehoben

Tie Bekanntmachung M . 1/4 . 15. S R A. selbst, ebenso wie
die 2 . Nachttogsverordimrm ^  M 1020/ 9̂. 16 Ä R A vom
5 Novenibcr 1915 . betretteud Nickel der Basst » iS und 13 der
Dekanntmockiung M 1/4 . 15. Sk R A . bleiben dagegen uuvev-
üridert in Kr:ast.

Frankfurt  a . M.  den 31 . August 1916
Ltrllv . GeneralkommandodeS 18 Armeekorps.

X^' Hl Armrckorv-
Stellverlreietidos General ko vlma udo
Abt III b.  Zgbffl r 16 311 1885

Frankfurts  VK . 81 9 1916
Verordnung.

B ^ tr . : Sicherung der Ernte
Zur erhöhten Sickieruug der Einbringung . Aufbewahnmg »md

Verwertung Mer land unb formvittschaftlichen Ernteerzeugnisst
bestimme ich. daß irdes auch auf Fahrsüssigkeit verübende Verhilten,
Tun oder Unterlassen gemäß 8 9 K des Belaqeruns .Z»u ''ranbs 'iesede--
vom 4 Iunl 1851 unter strafe gestellt wird , welches eine Gemhr'
düng . Beick «digung oder Zerstörutrg der Ernte , der zu ihrer Aus-
belvabrung beäntmtten Räume , lowst der zu ihver Anbnngullg Mid
Verarbeitung dieneiiden Gerätschaften und Maschinen zur Fvlae bat

Zuwiderbandluiigen lverden. soweit nick» nach den bestcbenden
Gesetzen sttengerc Sttastu verwirkt sind, mit Gefängnis btS zu einem
Jahr bestraft ^ m Borliegen mildernde ! Umstünde kann aus Vaft
oder aur Geldstrafe bis zu 1500 Mark erkanrU werdet'

Der Üvnnnandiertttde General:
reiherr von Goll,  General der Irifantene _

Bekanntmachung.
Bet r : Oelfrüchte und daraus gttvviuicne Produkte

Zur Beseitjgui ^ von Ziveifeln fei hiermit SsienUi^ darauf
aufmerksam gemacht, daß zu dem weiszen und braunen sens . ber
an den striogsauslchuß lür Oele unb Fette in Berlin abzuliefern
ist. auch der anders gefärbte Süiis gehört , der im Bolksmund als
„schwarzer , roter und gelber " Serif bezeichnet wird

Ls sind daher auch alle Sorten mit den stvischenl,ege,lden Fav-
ben--Abstus«ngen „schwärzlich, rötlich , gelblich" cmmelde- und ab¬
lieferungspflichtig

Die Bürger meistereienwerdenersuchl . blerauf
ortsüblichausmerksam machen zu lassen  und die ent¬
sprechenden Vordrucke ausgefüllt alsbald an uns nachzuliesern

Gießen,  dm 2. Septeniber 1916.
Großherzoaliches KrciSamt Gießen.

_ Dr . Using er. _
Vetr:  MelaUdeschloqnahme

An die Grosih. Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Einem Ersuchen der KriegsmedaN-Aktten -Geseüschast in Ber¬
lin nachkommend, erinnern wir alle dteientgen Großh Bürger¬
meistereien an die soforlige Einreichung der noch rückständiaen
Metallberrchte lieber alle Metalle , »velche bis zum 31 . Juli 1916
«trückgestellt »vaeen . srnd nunmehr unverzüglich die erforderlichen
Berichte , smvohl an die Metallmobrln,achungSstelle , als auch an
die Kriegs -Metall «Aktien^Gesellschaft unmittelbar durch Sie zu
erstatten

v. Gießen,  den 1 September 1916.
'v / GvoßherzoglicheS KreiSami Gießen.
/\  _ Dr . U finget.
Bett . : Bewirlschaftuna des Leinrs

An die Großh Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Die L>andwerkskammer Dannsiadt bat sich im öffentlichen In¬
teresse bereit erklärt , bei einer zur Lttärung der Verhaltnisie des
Leimmarktes beichlossencn Beslandsaufirahine der Vorräte und bei
der Fests-' tzung des Verboailck») an Leim milzmvirken Sie bat zu
diesem Ztvcck zunächst das airliegende Atisschverben an die Groszh
Bürgermeistereien erlajsen uttb die Bitte ausgesprochen , daß alle
von ihr im öüentlichen Iitteresse ergehe,roerr Ersuch '« möglichst
umgehend erledigt und genügend frankiett iibersendet wlirden Wir
iveifen Sie an , deme,rtspreck>end zu verfahren.

Gießen,  den 4 September 1916.
Grofcherzoglsches .zsueisan» Gieß »'N Dr . 11 sin ge r.

Rotationsdruck der vrühl ' fchen  Nniv -Duch- und Steiudruckerei . R . Lange,  Gießen
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